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öffentlich

 

Vorlage

Betreff

DeutschlandTicket

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum Lfd. Nr. BPL

AöR M/X/2024/0808/1 27.11.2024 16

 

 

Beratungsfolge                                                   Zuständigkeit     Sitzungstermin  Ergebnis

Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR 

AöR

Empfehlung 29.11.2024  

Unternehmensbeirat der VRR AöR Empfehlung 02.12.2024  

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der 

VRR AöR

Empfehlung 10.12.2024  

Verwaltungsrat der VRR AöR Entscheidung 11.12.2024  

Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

VRR

Entscheidung 11.12.2024  

  

 

Kurzzusammenfassung:

Hiermit wird die in der Drucksache Nr. M/X/2024/0808 angekündigte Anlage zu Teil I B)

nachgereicht. 

 

 

 

Beschlussvorschlag:

Teil I Beschlüsse VRR AöR

Der Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR, der Unternehmensbeirat der VRR AöR

und der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfehlen dem Verwal-

tungsrat der VRR AöR folgende Beschlüsse zu fassen:

 

B) Allg. Vorschrift und Finanzierung

1. Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt der Anpassung der „Richtlinie der Verkehrsver-
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bund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung des DeutschlandTickets im Gemeinschafts-

tarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchsttarif (DeutschlandTicket-

Richtlinie - DT-RL-) vom 18. März 2024“ in Form einer allgemeinen Vorschrift, gemäß der

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, gemäß der dieser Drucksache beigefügten Anlage, zu.

2. Der Beschluss unter Ziffer 1 steht unter dem Vorbehalt, dass die finanziellen Belastungen

aus Mindereinnahmen für die kommunalen Haushalte und/oder die Verkehrsunternehmen

infolge der Einführung des DT durch den Bund und/oder das Land NRW für diesen Zeit-

raum rechtsverbindlich und vollumfänglich ausgeglichen werden.

 

Die übrigen Beschlüsse und Kenntnisnahmen der Drucksache Nr. M/X/2024/0808 bleiben

unverändert.  

 

Finanzielle Auswirkungen:

 Keine

  Ist im aktuellen Wirtschaftsplan berücksichtigt.

  Kann aus eingesparten Mitteln des aktuellen Wirtschaftsplans finanziert werden.

  Greift im nächsten und/oder Folgejahren und wird im Wirtschaftsplan eingeplant.

  Wird durch Fördermittel finanziert (Fördersatz: ___ % / Eigenmittel ___ %

 

Personelle Auswirkungen:

  Keine

  Ist im aktuellen Stellenplan berücksichtigt.

  Wird mit dem bestehenden Personal umgesetzt/durchgeführt werden.

  Abweichend vom Stellenplan wird zusätzliches Personal benötigt (siehe Begründung).

  interne Finanzierung       externe Finanzierung

 

Begründung/Sachstandsbericht:

Hiermit wird die in der Drucksache Nr. M/X/2024/0808 angekündigte Anlage zu Teil I B) 

nachgereicht.    

 

 

 

 




